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296. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens betreffend Auskünfte über

ausländisches Recht

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des
Europarates haben folgende weitere Staaten ihre
Beitrittsurkunden zum Europäischen Übereinkom-
men betreffend Auskünfte über ausländisches Recht
(BGBl. Nr. 417/1971, letzte Kundmachung des
Geltungsbereiches BGBl. Nr. 98/1991) hinterlegt:

Staaten:
Datum der

Hinterlegung der
ßeitrittsurkunde:

Rumänien 26. April 1991
Sowjetunion 12. Februar 1991

Vranitzky

297. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Zusatzproto-
kolls zum Europäischen Übereinkommen be-
treffend Auskünfte über ausländisches Recht

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parates hat Rumänien am 26. April 1991 seine
Beitrittsurkunde zum Zusatzprotokoll zum Euro-
päischen Übereinkommen betreffend Auskünfte
über ausländisches Recht (BGBl. Nr. 179/1980,
letzte Kundmachung des Geltungsbereiches BGBl.
Nr. 99/1991) hinterlegt.

Vranitzky

2 9 8 . Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Vertrages
über das Verbot der Anbringung von Kernwaf-
fen und anderen Massenvernichtungswaffen
auf dem Meeresboden und im Meeresunter-

grund

Nach Mitteilungen der Regierungen der Verei-
nigten Staaten, des Vereinigten Königreiches und
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der Sowjetunion haben folgende weitere Staaten
ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum
Vertrag über das Verbot der Anbringung von
Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaf-
fen auf dem Meeresboden und im Meeresunter-
grund (BGBl. Nr. 370/1972, letzte Kundmachung
des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 578/1986) hinter-
legt bzw. erklärt, sich auch nach Erlangung ihrer
Unabhängigkeit an diesen Vertrag gebunden zu
erachten:

Staaten:

Datum der
Hinterlegung der

Ratifikations- bzw.
Beitrittsurkunde

bzw. Kontinuitäts-
erklärung:

Antigua und Barbuda 16. November 1988
Bahamas 7. Juni 1989
Brasilien . . 10. Mai 1988
China 28. Februar 1991
Republik Korea 25. Juni 1987
Libysch-Arabische

Dschamahirija 6. Juli 1990
Spanien 15. Juli 1987

Vranitzky

299. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über die Verhütung, Verfolgung und
Bestrafung von Straftaten gegen völkerrecht-
lich geschützte Personen einschließlich Diplo-

maten

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten
ihre Beitrittsurkunden zum Übereinkommen über
die Verhütung, Verfolgung und Bestrafung von
Straftaten gegen völkerrechtlich geschützte Perso-
nen einschließlich Diplomaten (BGBl.
Nr. 488/1977, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 580/1987) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Beitrittsurkunde:

Bhutan 16. Jänner 1989
Kuwait 1. März 1989
Malediven 21. August 1990
Nepal 9. März 1990
Niederlande 6. Dezember 1988
Oman 22. März 1988
Sri Lanka 27. Februar 1991
Syrien 25. April 1988

Anläßlich der Hinterlegung ihrer Beitrittsur-
kunde haben folgende Staaten nachstehende Vorbe-
halte erklärt bzw. Erklärungen abgegeben:

Niederlande:
„Nach Ansicht der Regierung des Königreiches

der Niederlande beeinträchtigt Art. 12 und insbe-
sondere dessen zweiter Absatz in keiner Weise die
Anwendbarkeit des Art. 33 der Konvention vom
28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flücht-
linge.

In Fällen, in denen die Gerichtsbehörden
entweder der Niederlande, der Niederländischen
Antillen oder Arubas gemäß der in Art. 3 Abs. 1
angeführten Grundsätze keine Gerichtsbarkeit
ausüben können, kennt das Königreich die
erwähnte Verpflichtung (dargelegt in Art. 7) unter
der Voraussetzung an, daß es ein Auslieferungsersu-
chen einer anderen Vertragspartei des Übereinkom-
mens erhalten und zurückgewiesen hat."

Syrien:
„Die Arabische Republik Syrien erachtet sich

nicht an die Bestimmungen des Art. 13 Abs. 1
hinsichtlich Schiedsverfahren und dessen Ergebnisse
gebunden."

Einer weiteren Mitteilung des Generalsekretärs
der Vereinten Nationen zufolge hat Ungarn den
anläßlich der Hinterlegung seiner Ratifikationsur-
kunde erklärten Vorbehalt zu Art. 13 Abs. 1 mit
Wirksamkeit vom 8. Dezember 1989 zurückgenom-
men.

Das Vereinigte Königreich hat den Geltungsbe-
reich mit Wirksamkeit vom 26. März 1987 auf
Anguilla ausgedehnt.

Vranitzky

300. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über weiträumige grenzüberschreitende

Luftverunreinigung

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten
ihre Ratifikationsurkunden zum Übereinkommen
über weiträumige grenzüberschreitende Luftverun-
reinigung (BGBl. Nr. 158/1983, letzte Kundma-
chung des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 102/1983)
hinterlegt:

Staaten:
Datum der

Hinterlegung der
Ratifikations-

urkunde:

Jugoslawien 18. März 1987
Polen 19. Juli 1985
Rumänien 27. Februar 1991

Vranitzky
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3 0 1 . Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über den internationalen Eisenbahnver-

kehr (COTIF)

Nach Mitteilung der Schweizerischen Regierung
hat Belgien am 2. Juni 1983 seine Ratifikationsur-
kunde zum Übereinkommen über den internationa-
len Eisenbahnverkehr (COTIF) (BGBl.
Nr. 225/1985, zuletzt geändert durch BGBl.
Nr. 1/1991, letzte Kundmachung des Geltungsbe-
reiches BGBl. Nr. 228/1991) hinterlegt.

Vranitzky

302. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Verträge

über den internationalen Warenkauf

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten
ihre Annahme- bzw. Beitrittsurkunden zum Über-
einkommen der Vereinten Nationen über Verträge
über den internationalen Warenkauf (BGBl.
Nr. 96/1988, letzte Kundmachung des Geltungsbe-
reiches BGBl. Nr. 108/1991) hinterlegt:

Staaten:

Datum der
Hinterlegung der
Annahme- bzw.
Beitrittsurkunde:

Guinea 23. Jänner 1991
Niederlande (für das König-

reich in Europa und Aruba) . 13. Dezember 1990

Vranitzky

303. Kundmachung des Bundeskanzlers be-
treffend den Geltungsbereich des Übereinkom-
mens über die zivilrechtlichen Aspekte interna-

tionaler Kindesentführung

Nach Mitteilung des Ministeriums für Auswärtige
Angelegenheiten des Königreiches der Niederlande
hat Dänemark am 17. April 1991 seine Ratifika-
tionsurkunde zum Übereinkommen über die zivil-
rechtlichen Aspekte internationaler Kindesentfüh-
rung (BGBl. Nr. 512/1988, letzte Kundmachung
des Geltungsbereiches BGBl. Nr. 231/1991) hinter-
legt.

Anläßlich der Hinterlegung der Ratifikationsur-
kunde hat Dänemark nachstehende Erklärung
abgegeben, daß

„1. gemäß den Bestimmungen in Art. 39 Abs. 1
sich das Übereinkommen nicht auf die Gebiete
der Färöer Inseln und Grönland erstreckt;

2. gemäß den Bestimmungen in Art. 42 Abs. 1
a) Dänemark gegen die Verwendung des

Französischen in den seiner zentralen
Behörde übersandten Anträgen, Mitteilun-
gen oder sonstigen Schriftstücken Ein-
spruch erhebt (hinsichtlich Art. 24, 2.
Absatz) und

b) es nur insoweit gebunden ist, die sich aus
der Beigebung eines Rechtsanwalts oder
aus einem Gerichtsverfahren ergebenden
Kosten zu übernehmen, als diese Kosten
durch sein System der Verfahrenshilfe
gedeckt sind (hinsichtlich Art. 26, 3.
Absatz);

3. gemäß den Bestimmungen in Art. 6.1, 1.
Absatz, wurde als zentrale Behörde für
Dänemark bestimmt: JUSTITSMINISTE-
RIET, CIVILDIREKTORATET (Ministry of
Justice — Directorate of Civil Affairs),
Holmens Kanal 20, DK-1060 COPENHA-
GUE K "

Vranitzky

304.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

A B K O M M E N

zwischen der Republik Österreich und dem
Fürstentum Liechtenstein über weitere Gleich-
wertigkeiten von Studien, Prüfungen und

akademischen Graden

Die Republik Österreich und das Fürstentum
Liechtenstein, von dem Wunsche geleitet, die

Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten auf dem
Gebiete der Hochschuleinrichtungen weiter zu
vertiefen, haben folgendes vereinbart:

Artikel 1

(1) Österreich wird von den an der Liechtenstei-
nischen Ingenieurschule (LIS) absolvierten Studien
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sechs Semester auf die Dauer eines ordentlichen
Studiums einer entsprechenden Studienrichtung
(eines entsprechenden Studienzweiges) an einer
österreichischen Universität voll anrechnen und die
an der Liechtensteinischen Ingenieurschule (LIS)
abgelegten Prüfungen als erste Diplomprüfung
anerkennen, wenn der erfolgreiche Abschluß durch
das Diplom der Liechtensteinischen Ingenieurschule
(LIS) nachgewiesen wird.

(2) Der Liechtensteinischen Ingenieurschule
(LIS) gleichgehalten sind diejenigen Anstalten, die
das Fürstentum Liechtenstein außerhalb seines
Hoheitsgebietes amtlich gefördert und deren
Diplome mit den in seinem Hoheitsgebiet erteilten
gleichgestellt sind.

(3) Den Diplomen gemäß Absatz 1 und 2 sind
jene Diplome gleichgestellt, die nicht an der
Liechtensteinischen Ingenieurschule (LIS) erworben
wurden, denen aber die Regierung des Fürstentums
Liechtenstein dieselbe Wirkung zuerkennt, die ein
bestimmtes an den in Absatz 1 oder 2 genannten
Anstalten erworbenes Diplom hat.

(4) Welche österreichischen Studieneinrichtun-
gen (Studienzweige) den Studien an den Anstalten
gemäß Absatz 1 und 2 entsprechen, welche
Lehrveranstaltungen und Prüfungen für den zwei-
ten Studienabschnitt angerechnet beziehungsweise
anerkannt werden, welche Lehrveranstaltungen und
Prüfungen in Österreich für die einzelnen Studien-
richtungen (Studienzweige) nachgeholt werden
müssen, wird durch den österreichischen Bundesmi-
nister für Wissenschaft und Forschung auf Grund
von Empfehlungen der Gemischten Expertenkom-
mission gemäß Artikel 2 des Abkommens zwischen
der Republik Österreich und dem Fürstentum
Liechtenstein über die Gleichwertigkeit der Reife-
zeugnisse *) festgelegt.

(5) Der Artikel 1 Absatz 1 und 2 des Abkommens
zwischen der Republik Österreich und dem
Fürstentum Liechtenstein über die Gleichwertigkeit
der Reifezeugnisse findet auch auf die Inhaber der
Zeugnisse über die fachgebundene Studienberechti-
gung (fachgebundene Hochschulreife) der Liech-
tensteinischen Ingenieurschule (LIS) sowie auf die
entsprechenden gleichwertigen Nachweise der
Anstalten gemäß Artikel 2 und 3 für jene Studien-
einrichtungen (Studienzweige) Anwendung, die
vom österreichischen Bundesminister für Wissen-
schaft und Forschung gemäß Absatz 4 als entspre-
chend festgelegt wurden.

(6) Auch hinsichtlich der Studien und Prüfungen
der Liechtensteinischen Ingenieurschule (LIS) sowie
der Anstalten gemäß Absatz 2 und 3, welche über
die Studien und Prüfungen hinausgehen, die zum
Diplom führen, richtet sich die Anrechnung der
Studien beziehungsweise die Anerkennung der

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 434/1977

Prüfungen nach § 21 Absatz 1 und Absatz 5 des
österreichischen Allgemein Hochschul-Studienge-
setzes in der jeweils geltenden Fassung.

(7) Der Absatz 3 ist nur auf Staatsangehörige der
beiden Vertragsstaaten anwendbar.

Artikel 2

Der Artikel 1 gilt auch für jede Institution, an der
durch die Gesetzgebung des Fürstentums Liechten-
stein dieselben beziehungsweise gleichwertigen
Studien eingerichtet werden.

Artikel 3

Der österreichische Bundesminister für Wissen-
schaft und Forschung und die Regierung des
Fürstentums Liechtenstein werden durch Überein-
kommen auf Grund von Empfehlungen der
Gemischten Expertenkommission gemäß Artikel 2
des Abkommens zwischen der Republik Österreich
und dem Fürstentum Liechtenstein über die
Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse feststellen, auf
welche weiteren ordentlichen Studien, Prüfungen
und akademischen Grade der österreichischen
Universitäten und der Internationalen Akademie für
Philosophie im Fürstentum Liechtenstein (IAP) die
Artikel 2 und 6 des Abkommens zwischen der
Republik Österreich und dem Fürstentum Liechten-
stein über die Gleichwertigkeit von Studien,
Prüfungen und akademischen Graden **) anzuwen-
den sind.

Artikel 4

Liechtensteinische Staatsangehörige können in
Österreich zu Außerordentlichen Universitätspro-
fessoren und zu Universitäts(Hochschul)assistenten
ernannt werden; sie können Mitglieder von
Kollegialorganen sein.

Artikel 5

Die gemäß Artikel 2 des Abkommens zwischen
der Republik Österreich und dem Fürstentum
Liechtenstein über die Gleichwertigkeit der Reife-
zeugnisse errichtete Gemischte Expertenkommis-
sion ist auch für die Beratung aller Fragen dieses
Abkommens, insbesondere für die Erstellung von
Empfehlungen gemäß Artikel 1 Absatz 4 und
Artikel 3, zuständig.

Artikel 6

Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation und
tritt am ersten Tag des dritten Monats, der dem

**) Kundgemacht in BGBl. Nr. 131/1990
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Austausch der Ratifikationsurkunden folgt, in
Kraft.

Artikel 7

Dieses Abkommen wird auf unbegrenzte Dauer
abgeschlossen. Es kann jederzeit von einer der
Vertragschließenden Parteien schriftlich auf diplo-
matischem Wege gekündigt werden. Die Kündi-
gung tritt ein Jahr nach Einlangen der Notifikation
bei der anderen Vertragschließenden Partei in
Kraft.

Zu Urkund dessen haben die gefertigten
Bevollmächtigten das vorliegende Abkommen un-
terzeichnet und mit Siegeln versehen.

Geschehen zu Wien, am 17. September 1990 in
zwei Urschriften.

Für die Republik Österreich:
Dr. Stillfried

Für das Fürstentum Liechtenstein:
Dr. Wolf

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 17. Mai 1991 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 6 mit 1. August 1991
in Kraft.

Vranitzky
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